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Anfrage 

der Abgeord~'?t<'n !<EGr:ESBORGE~, ~o.'12l:'le'; e. f' 
und Genossen 
an den Bundesminister fUr Bauten und Technik 

betrefJend divergierende Begriffsinhalte für -Eigenheim lJ im vlohn­

hauförderungsgeset~ einerseits und in der Sonderausgabenregelung 

des Einkol1l~':tcnsteuer9csetzes andererseits. 

Gemäß § 2 l\bs. 1 Z. 1 des ~'lohnbauförderun<j'sgesetzes 1968 gilt als 

Eigenheim eine Baulichkeit mit ej.ner oder zwei Klein- oder Mit­

telvvohnunge:). Die zvlei te vJohnung kann von dem Eigentümer im Sin-

·ne des Gesetzes nahestehenden Personen, also z.B. den Sch\'lieger,­

eltern benützt' werden. 

Die. tvohnnutzfUiche ieder der beiden ~\'ohnungen darf gemäß § 2 

Abs.1 Z.3 bis zu 130 m2 - bei mehr als 3 Kindern sogar bis zu 
2 . 

150 m - betragen. 

Das Einkommensteuergesetz allerdings sieht im § 18 Abs.2 Z.3 

eine Regelung vor, die den Intentionen des Wohnbauförderungsge­

setzes widerspricht; dort heißt es. nämlich: 

"Als Eigenheim im Sinne des Abs.1 Z.3 ist ein Wohnhaus im In­

land mit nicht mehr als zwei Wohnungen anzusehen, wenn min~ 

destens z~.\'ei Dri tteJ. der 'Gesarntnutzfläche des Gebäudes: Wohn­

zwecken dienen." 

"Die G€!sarnt:nutzfläche von gemäß Abs. 1 Z. 3 begünstigtem Wohnraum 

darf 150 m2 nicht übersteigen." 

Was der staat auf der einen Seite im Wege der Wohnbauf5rderung 

SUbventioniert, berücksichtigt er andererseits nicht bei der Son­

derausgabenregelung im' Einkommensteuergesetz. 

'. ~, 
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Die unter7~i.cbnct.en hbgeordnetcn r.ichten daher an den Bundes­

minister fOr Bauten und Technik folgende 

. 1) 

A n fra g c 

d0r Tatbestand"Eiaenheim" im Rahmen .' . 

dar Sonc1cra;;'~;S>:'::.l":~l1.?:·cS!clu:i1g des Einkommensteucrg'csctzes ~iner-· 

I se:i.t:s und :1.n~ § 2 ~\bs. 1 Z. 1 des Vlohnbaufön.1crun.gsgeset.2cs 1968 

andererseits einen verschiedenen Umfang hat und dadurch der 

Erbau(~r. eines EigenheiIllüs Z\vGl.l' eine staatliche Förderung fOr 

die Errichtung erhalt, aber keine entsprechende steuerliche 

Berüd:sichtigtmg erf2i.br"l.:? 

. 
2) Sind Sie bereit, beim Finz.nzmini3ter darauf hinzuwirken, 

daß hinsichtlich des BegriffesUEigenheim" im § 18 des Ein­

kommensteuergf:·f..'.etzes eine Üb(.)rcinstimmung mit dem § 2 Abs. 1 

Z.1 des l·Johnbauförcl.erungsgesE~tzes 1968 hergestellt vlird? 
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